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Vorwort  
 
Rund um die Begriffe Residenzpflicht, Wohnsitzauflage und Wohnsitzregelung herrscht oft Verwir-

rung. Ja, selbst in Fachkreisen werden Residenzpflicht, Wohnsitzauflage und Wohnsitzregelung im-

mer wieder verwechselt – Anlass genug, um die drei ausländerrechtlichen Konstrukte, die unter-

schiedliche Restriktionen beschreiben, genauer unter die Lupe zu nehmen.  

 

Menschen, die noch im Asylverfahren sind oder eine Duldung haben, die also (noch) keine Aufent-

haltserlaubnis besitzen, haben unter bestimmten Umständen eine Residenzpflicht und/oder unter-

liegen der Wohnsitzauflage. Die Residenzpflicht besagt, dass man einen bestimmten Ort nicht ver-

lassen darf. Sie bezieht sich also auf eine räumliche Beschränkung. Die Wohnsitzauflage besagt, dass 

man an einem bestimmten Ort und/oder in einer bestimmten Wohnung/Gemeinschaftsunterkunft 

zu wohnen hat und nicht umziehen darf. 

 

Menschen mit bestimmten humanitären Aufenthaltserlaubnissen können der Wohnsitzregelung 

unterliegen. Dazu gehören alle Aufenthaltserlaubnisse, die man über das Asylverfahren erlangen 

kann. Die Wohnsitzregelung besagt, dass man in einem bestimmten Bundesland wohnen muss – 

aber nicht, in welcher Wohnung man wohnen muss. 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Begriffe näher erläutert und es wird erklärt, unter welchen Vo-

raussetzungen die jeweilige Restriktion gilt und wie bzw. wann diese aufgehoben werden kann. Dar-

über hinaus erfolgt eine Einschätzung der Konstrukte in der Thüringer Praxis. 
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1 Residenzpflicht 
 
Residenzpflicht bezieht sich auf die räumliche Beschränkung und bedeutet, dass man einen be-

stimmten Bereich nicht verlassen darf. Die räumliche Beschränkung und ihr Umfang (z.B. Stadt 

Suhl oder Landkreis Gotha oder Bundesland Thüringen) werden in den Nebenbestimmungen in 

der Duldung/Gestattung vermerkt. Sie kann auf Antrag aufgehoben werden.  

 

Die Residenzpflicht im Asylverfahren (mit Aufenthaltsgestattung) 

Die Bestimmungen zur Residenzpflicht (räumliche Beschränkung) im Asylverfahren finden sich in  

§§ 56 ff AsylG. So besagt § 56 AsylG: 

 

1) Die Aufenthaltsgestattung ist räumlich auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, in dem 

die für die Aufnahme des Ausländers zuständige Aufnahmeeinrichtung liegt. 

2) Wenn der Ausländer verpflichtet ist, in dem Bezirk einer anderen Ausländerbehörde Aufenthalt 

zu nehmen, ist die Aufenthaltsgestattung räumlich auf deren Bezirk beschränkt. 

§ 59a AsylG beschreibt das Erlöschen der räumlichen Beschränkung. Dementsprechend erlischt die 

Residenzpflicht, wenn die betroffene Person sich seit drei Monaten ununterbrochen erlaubt, gedul-

det oder gestattet in Deutschland aufhält. Wer aber weiterhin verpflichtet ist, in der Erstaufnahme-

einrichtung zu wohnen, unterliegt auch weiterhin der Residenzpflicht: „Die räumliche Beschränkung 

erlischt abweichend von Satz 1 nicht, solange die Verpflichtung des Ausländers, in der für seine Auf-

nahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, fortbesteht.“ (§ 59a Abs. 1 Satz 2 AsylG)  

Darüber hinaus erlischt die Residenzpflicht entsprechend § 59a Abs. 2 sofort, wenn ein Aufenthalts-

titel erteilt wurde oder wenn der Aufenthalt nach Art. 16a GG oder der Genfer Flüchtlingskonven-

tion oder der subsidiäre Schutzstatus zugesprochen wurde (auch wenn der Aufenthaltstitel noch 

nicht erteilt wurde).  
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§ 59b Abs. 1 Nr. 1-4 beschreibt die Umstände, unter denen die Ausländerbehörde entgegen § 59a 

Abs. 1 die Residenzpflicht anordnen kann, nämlich bei Verurteilung aufgrund einer Straftat (außer 

bei Straftaten, die nur von Ausländer*innen begangen werden können), bei „Tatsachen, die Schluss-

folgerungen rechtfertigen, dass der Ausländer gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat“ 

(hier ist keine Verurteilung vonnöten), bei Bevorstehen einer Abschiebung oder wenn von der be-

troffenen Person eine „Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben Dritter ausgeht“. 

  

§ 57 AsylG regelt das Verlassen des zugewiesenen Aufenthaltsbereichs für Personen, die verpflichtet 

sind, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen (hier muss das BAMF die Erlaubnis erteilen). 

 

§ 58 AsylG regelt das Verlassen des zugewiesenen Aufenthaltsbereiches für Personen, die nicht 

(mehr) verpflichtet sind, dort zu wohnen (hier ist die Ausländerbehörde für die Erlaubnis zuständig). 

Generell können Termine bei Behörden und Gerichten, bei denen das persönliche Erscheinen erfor-

derlich ist, ohne Erlaubnis wahrgenommen werden, wobei Personen, die verpflichtet sind, in der 

Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, dies dem BAMF und der Erstaufnahmeeinrichtung anzeigen 

müssen (vgl. § 57 Abs. 3; § 58 Abs. 3).  

 

Für Termine bei Bevollmächtigten (z.B. Rechtsanwält*innen), UNHCR oder Betreuungsorganisatio-

nen (z.B. Caritas, AWO) ist grundsätzlich die Erlaubnis zu erteilen. Hiervon kann nur in atypischen 

Ausnahmefällen abgewichen werden (§57, Abs. 2; § 58 Abs. 2). Darüber kann das BAMF bzw. die 

Ausländerbehörde aufgrund von „zwingenden Gründen“ eine Verlassenserlaubnis erteilen.1 

 

 

 

                                                                   
1 Bergmann konkretisiert: „Je gewichtiger sich die zwingenden Gründe darstellen, desto strengere Maßstäbe sind an die 
Ermessenserwägungen anzulegen. Allg kann es sich um solche familiärer, religiöser, gesundheitlicher oder politischer 
Art handeln. (…) Zwingende Gründe können sich aber ebenfalls aus persönlichen Umständen u. Interessen des Asylbew 
ergeben. (…) Ein zwingender Grund kann zB in folgenden Fällen anerkannt werden: dringende familiäre Angelegenheiten 
(Besuch todkranker Angeh), gesundheitliche Schwierigkeiten (eilige Untersuchung oder Operation), religiöse Handlungen 
(Teilnahme an wichtigen kirchlichen Feiern), Vertretung der Interessen anderer Flüchtlinge.“ (Bergmann/Dienelt (2020): 
Ausländerrecht – Kommentar; S. 2372 RN 17ff) 
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Die zuständige Ausländerbehörde kann Personen, die nicht mehr verpflichtet sind, in der Erstauf-

nahmeeinrichtung zu wohnen, und die der Residenzpflicht unterliegen, die Erlaubnis erteilen, den 

zugewiesenen Aufenthaltsbereich zu verlassen. Wenn eine „erlaubte Beschäftigung ausgeübt wer-

den soll oder wenn dies zum Zwecke des Schulbesuchs, der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 

oder des Studiums (…) erforderlich“ ist, ist diese Erlaubnis in der Regel zu erteilen.  

 

 

 

 

Die Residenzpflicht mit Duldung 

§ 61 AufenthG beschreibt die Residenzpflicht für Personen mit Duldung. Diese gilt in der Regel für 

das Gebiet des Bundeslandes. Sie erlischt, wenn die betroffene Person sich seit drei Monaten unun-

terbrochen erlaubt, geduldet oder gestattet in Deutschland aufhält (vgl. § 61 Abs. 1b). Von der Re-

sidenzpflicht kann abgesehen werden, wenn dies aufgrund von Arbeit, Ausbildung, Schulbesuch o-

der Studium oder zur Aufrechterhaltung der Familieneinheit erforderlich ist (vgl. § 61 Abs. 1).  

 

Bild 1: Aufenthaltsgestattung – die räumliche Beschränkung (Residenzpflicht) bestand zunächst für 

Suhl, dann für Erfurt und wurde daraufhin gestrichen. 
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Unabhängig davon kann – fast analog zur Regelung im Asylgesetz –  die Residenzpflicht angeordnet 

werden bei Verurteilung aufgrund einer Straftat2 (außer bei Straftaten, die nur von Ausländer*innen 

begangen werden können), bei „Tatsachen, die Schlussfolgerungen rechtfertigen, dass der Auslän-

der gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat“, oder wenn konkrete Maßnahmen zur Auf-

enthaltsbeendigung (sprich: eine Abschiebung) bevorstehen (vgl. § 61 Abs. 1c AufenthG). 

 

Personen mit einer Duldung „für Personen mit ungeklärter Identität“ nach § 60b des AufenthG un-

terliegen dauerhaft der Residenzpflicht (vgl. § 61 Abs. 1c Satz 2 AufenthG).  

 

Die Residenzpflicht in der Praxis 

Die Residenzpflicht gilt während der gesamten Zeit, in der Menschen verpflichtet sind, in der Erst-

aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Das ist hoch problematisch, da Menschen entsprechend § 47 

AsylG bis zu zwei Jahre verpflichtet werden können, in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen. 

In Thüringen werden Asylbewerber*innen aber in der Regel recht zügig aus der Erstaufnahmeein-

richtung in die Kommunen verteilt, wo die Residenzpflicht in der Regel drei Monate nach Asylan-

tragstellung erlischt. 

 

Oft wird allerdings die Residenzpflicht für Personen erteilt, für die ein anderer EU-Mitgliedstaat im 

Rahmen eines Dublin-III-Verfahrens3 oder eines Sichere-Drittstaaten-Verfahrens zuständig ist.  

 

Wer der Residenzpflicht unterliegt, kann in den ersten drei Monaten des Aufenthalts einen Antrag 

auf Verlassenserlaubnis stellen. Dafür sollten die persönlichen Gründe so detailliert wie möglich 

aufgeführt werden.  

                                                                   
2 Dollinger konkretisiert: „Eine ermessensfehlerfreie Anordnung einer ordnungsrechtl Maßnahme gemäß Abs 1c Nr 1 
setzt eine hinreichend gewichtige Wiederholungsgefahr für Straftaten voraus, der mit einem bestimmten Ortsbezug be-
gegnet werden kann. Ein öffentl Interesse an der Anordnung einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Ic Nr 1 kann 
bestehen, wenn sich aus einer von der AuslBeh eingeholten Auskunft des Bundesamtes für Justiz aus dem Zentralregister 
ergibt, dass der Ausl zu einer Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt wurde.“ (Bergmann/Die-
nelt/Dollinger (2020): Ausländerrecht – Kommentar; S. 1172 RN 16) 
3 Für Personen im Dublin-III-Verfahren erteilen viele Thüringer Ausländerbehörden Auflagen zum Übernachten (z.B. wird 
man aufgefordert, sich zwischen 22.00 und 6.00 Uhr in seinem Zimmer aufzuhalten). Diese Auflagen sind aber nicht mit 
der Residenzpflicht zu verwechseln.  
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Wer über die drei ersten Monate des Aufenthalts hinaus der Residenzpflicht unterliegt – zum Bei-

spiel aufgrund von Straffälligkeit –, kann einen Antrag auf deren Aufhebung stellen, zum Beispiel, 

wenn das zum Zweck der Beschäftigung notwendig ist.  

 

Verstöße gegen die Residenzpflicht sind Ordnungswidrigkeiten (vgl. § 86 AsylG; § 98 Abs. 3 Nr. 2 und 

4 AufenthG), bei wiederholten Verstößen sogar Straftaten (vgl. § 85 Abs. 1 Nr. 2 AsylG; § 95 Abs. 1 

Nr. 7 AufenthG), die mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe sanktioniert wer-

den. Sie gehören damit zu den Straftaten, die nur von Ausländer*innen begangen werden können. 

Beim Verstoß gegen die Residenzpflicht handelt es sich um eine sogenannte „opferlose Straftat“. 

 

2 Die Wohnsitzauflage 
 

Wohnsitzauflage bedeutet, dass man verpflichtet ist, an einem bestimmten Ort, in einer bestimm-

ten Wohnung oder Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen. Die Wohnsitzauflage gilt sowohl im 

Asylverfahren als auch mit Duldung. Die Wohnsitzauflage muss in der Regel aufgehoben werden, 

wenn der Lebensunterhalt selbst verdient wird und keine Verpflichtung zum Wohnen in der Erst-

aufnahmeeinrichtung besteht.  

 

Die Wohnsitzauflage im Asylverfahren 

Die rechtliche Grundlage für die Wohnsitzauflage im Asylverfahren findet sich in § 60 AsylG. 

§ 60 AsylG Abs. 1 -2 besagt:  

„(1) Ein Ausländer, der nicht oder nicht mehr verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, und dessen Le-

bensunterhalt nicht gesichert ist (§ 2 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes), wird verpflichtet, an dem in der Verteilentschei-

dung nach § 50 Absatz 4 genannten Ort seinen gewöhnlichen Aufenthalt zu nehmen (Wohnsitzauflage). (…) Der Auslän-

der kann den in der Wohnsitzauflage genannten Ort ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen. 

(2) Ein Ausländer, der nicht oder nicht mehr verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, und dessen Le-

bensunterhalt nicht gesichert ist (§ 2 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes), kann verpflichtet werden, 
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1. in einer bestimmten Gemeinde, in einer bestimmten Wohnung oder Unterkunft zu wohnen, 

2. in eine bestimmte Gemeinde, Wohnung oder Unterkunft umzuziehen oder 

3. in dem Bezirk einer anderen Ausländerbehörde desselben Landes seinen gewöhnlichen Aufenthalt und Wohnung oder 

Unterkunft zu nehmen. 

Eine Anhörung des Ausländers ist erforderlich in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2, wenn er sich länger als sechs Monate 

in der Gemeinde, Wohnung oder Unterkunft aufgehalten hat. Die Anhörung gilt als erfolgt, wenn der Ausländer oder 

sein anwaltlicher Vertreter Gelegenheit hatte, sich innerhalb von zwei Wochen zu der vorgesehenen Unterbringung zu 

äußern. Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht“.  

Das bedeutet, dass man auch nach der Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung während des Asylver-

fahrens verpflichtet werden kann, in einer bestimmten Unterkunft (Gemeinschaftsunterkunft) oder 

Wohnung zu wohnen. Man kann sich eben nicht selbst eine Wohnung suchen oder einfach zu Ver-

wandten ziehen. Entsprechend der Umzugsauflage (§ 60 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AsylG) kann man auch 

verpflichtet werden, in eine andere Unterkunft umzuziehen. Dies gilt für Ausländer*innen, deren 

„Lebensunterhalt nicht gesichert ist“, was im Umkehrschluss bedeutet, dass bei Sicherung des Le-

bensunterhalts die Wohnsitzauflage auf Antrag aufgehoben werden muss – es besteht ein Anspruch 

auf Aufhebung der Wohnsitzauflage.  

 

§ 60a Abs. 1 Satz 3 AsylG stellt fest, dass man keine Erlaubnis benötigt, um „den in der Wohnsitzauf-

lage genannten Ort“ vorübergehend zu verlassen, was auch noch einmal den Unterschied zur Resi-

denzpflicht verdeutlicht. Selbstverständlich gilt das nur, wenn keine Residenzpflicht gilt.  

Wer der Anordnung der Wohnsitzauflage nach § 60 Abs. 2. Satz 1 im Asylverfahren nicht rechtzeitig 

nachkommt, macht sich entsprechend § 85 Nr. 3 AsylG strafbar. 
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Die Wohnsitzauflage mit Duldung 

Analog dazu gilt auch für Menschen mit Duldung, deren Lebensunterhalt nicht gesichert ist, die 

Wohnsitzauflage. So besagt § 61 Abs. 1d AufenthG: 

 

„Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, dessen Lebensunterhalt nicht gesichert ist, ist verpflichtet, an einem be-

stimmten Ort seinen gewöhnlichen Aufenthalt zu nehmen (Wohnsitzauflage). Soweit die Ausländerbehörde nichts ande-

res angeordnet hat, ist das der Wohnort, an dem der Ausländer zum Zeitpunkt der Entscheidung über die vorüberge-

hende Aussetzung der Abschiebung gewohnt hat. Die Ausländerbehörde kann die Wohnsitzauflage von Amts wegen o-

der auf Antrag des Ausländers ändern; hierbei sind die Haushaltsgemeinschaft von Familienangehörigen oder sonstige 

humanitäre Gründe von vergleichbarem Gewicht zu berücksichtigen. Der Ausländer kann den durch die Wohnsitzauflage 

festgelegten Ort ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen.“ 

 

Weitere Bedingungen und Auflagen können angeordnet werden (vgl. § 61 Abs. 1f AufenthG). Zum 

Beispiel kann eine Person mit Duldung ebenfalls verpflichtet werden, in einer bestimmten Unter-

kunft zu wohnen.  

§ 46 Abs. 1 AufenthG besagt, dass Ausländerbehörden als „Maßnahme zur Förderung der Ausreise“ 

Menschen mit Duldung verpflichten können, den Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu nehmen. 

Ein Verstoß hiergegen dagegen stellt entsprechend § 98 Abs. 3 Nr. 4 eine Ordnungswidrigkeit dar, 

die mit bis zu 1000 Euro sanktioniert werden kann.  

 

 
Bild 2: Duldung – mit Wohnsitzauflage (Wohnsitznahme in der GU Nordstr. 9 in Wei-

mar) UND Residenzpflicht (Aufenthalt ist auf die kreisfreie Stadt Weimar beschränkt) 
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Die Wohnsitzauflage in der Praxis 

In der Praxis klappt die Aufhebung der Wohnsitzauflage leider nicht immer reibungslos, insbeson-

dere, wenn die betroffene Person ihren Wohnsitz in einem anderen Landkreis oder Bundesland neh-

men möchte, da hier entsprechend dem Thüringer Erlass vom 04.04.2018 die Zustimmung der Zu-

zugsbehörde vonnöten ist. Darüber hinaus haben verschiedene Ausländerbehörden unterschiedli-

che Anforderungen an den Nachweis der Lebensunterhaltssicherung, zum Beispiel bei den Fragen, 

wie lange ein Arbeitsvertrag (noch) gültig sein muss, oder ob sich jemand (noch) in der Probezeit 

befindet. 

 

Darüber hinaus kann man die Aufhebung der Wohnsitzauflage aus humanitären Gründen beantra-

gen, beispielsweise, weil man zu Verwandten ziehen möchte, um die Kernfamilieneinheit zu wah-

ren, oder weil dies zur Pflege Angehöriger notwendig ist, oder aufgrund einer schweren Krankheit.4 

In diesen Fällen entscheidet die Ausländerbehörde nach Ermessen, das heißt, sie wägt das persön-

liche und das öffentliche Interesse gegeneinander ab.5 

 

Vorlagen für einen Antrag auf Aufhebung der Wohnsitzauflage bei Lebensunterhaltsicherung finden 

sich auf der Homepage des Flüchtlingsrats Thüringen.6 

 

 

 

 

                                                                   
4 Zum Beispiel bei psychischer Krankheit, die sich nachweislich durch die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunter-
kunft verschlechtert. 
5 Wer in ein anderes Bundesland oder einen anderen Landkreis ziehen möchte (zum Beispiel um ein Studium zu begin-
nen), muss einen Antrag auf Umverteilung stellen, was – wenn keine Lebensunterhaltssicherung vorliegt oder es nicht 
um das Zusammenwohnen der Kernfamilie geht – in der Regel nicht sehr erfolgversprechend ist.  
Wer durch die Wohnsitzauflage zum Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft verpflichtet ist, dies aber zum Beispiel 
aufgrund einer nachgewiesenen schweren psychischen/physischen Krankheit nicht möglich ist, kann einen Antrag auf 
Unterbringung in einer Wohnung (Einzelunterbringung) stellen. Die Ausländerbehörde entscheidet dann nach Ermes-
sen. Auch für diese Anträge gibt es Vorlagen beim Flüchtlingsrat Thüringen, speziell auch für Personen, die zur Corona-
Risikogruppe gehören. 
6 https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/antragshilfen 

https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/antragshilfen
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Als problematisch erweist sich in der Praxis zusätzlich das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz 

(ThürFlüAG). Es beschreibt, welche Personen von den Kommunen unterzubringen sind. Dies wird 

nur nach Aufenthaltstiteln definiert, die sich aus dem Bundesgesetz ergebende Aufhebung der 

Wohnsitzauflage bei Lebensunterhaltsicherung wird nicht erwähnt. Das ThürFlüAG besagt, dass Per-

sonen in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen sind.7 

 

 

3 Wohnsitzregelung 

 

Die Wohnsitzregelung besagt, dass Menschen, denen bereits ein Schutzstatus zuerkannt wurde, 

verpflichtet sind, in einem bestimmten Bundesland (oder sogar einer bestimmten Kommune) zu 

wohnen. Sie gilt nicht für Personen, die vor dem 1.1.2016 einen Schutzstatus zuerkannt bekom-

men haben, und auch nicht für Minderjährige.8 Die Wohnsitzregelung wurde 2016 mit dem sog. 

Integrationsgesetz für drei Jahre befristet eingeführt und 2019 ohne Überprüfung entfristet.  

 

Die rechtliche Grundlage für die Wohnsitzregelung ist § 12a AufenthG. So besagt § 12a Abs. 1 Satz 

1 AufenthG: 

 

„(1) Zur Förderung seiner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland ist ein Aus-

länder, der als Asylberechtigter, Flüchtling im Sinne von § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes oder subsidiär Schutzberechtigter 

im Sinne von § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes anerkannt worden ist oder dem nach § 22, § 23 oder § 25 Absatz 3 erstmalig 

eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist, verpflichtet, für den Zeitraum von drei Jahren ab Anerkennung oder Ertei-

lung der Aufenthaltserlaubnis in dem Land seinen gewöhnlichen Aufenthalt (Wohnsitz) zu nehmen, in das er zur Durch-

führung seines Asylverfahrens oder im Rahmen seines Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist.“ 

                                                                   
7 Das ThürFlüAG ermöglicht den Landkreisen die Unterbringung in Einzelunterkünften, insbesondere von Familien oder 
Alleinstehenden mit Kindern, allerdings nur, wenn der öffentlichen Hand keine Mehrkosten entstehen (vgl. § 2 ThürF-
lüAG). Dies ist jedoch nicht mit der Wohnsitzauflage zu verwechseln, da in diesem Fall die Wohnsitzauflage weiterhin 
besteht (dann in der zugewiesenen Wohnung und nicht mehr in der Gemeinschaftsunterkunft).   
8 Der Aufenthalt von UMF unterliegt Sonderreglungen (vgl. § 42a ff und § 88a SGB XIII). 
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Demnach können Geflüchtete auch nach Anerkennung nicht einfach in ein anderes Bundesland zie-

hen.9 Die Wohnsitzregelung besteht nicht bzw. soll aufgehoben werden, wenn ein Mitglied der 

Kernfamilie entweder einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von mindestens 15 Stun-

den pro Woche mit einem Verdienst von mindestens 712 Euro nachgeht bzw. aufnimmt, eine Be-

rufsausbildung oder ein Studium absolviert, wobei auch (berufs-)vorbereitende Maßnahmen, wie 

zum Beispiel der Besuch eines Studienkollegs, ausreichend ist (vgl. BT-Drs 18/8615 S. 45 / BT-Drs 

19/8692, S. 10). Darüber hinaus ist die Wohnsitzauflage „zur Vermeidung einer Härte“ (vgl. § 12a 

Abs. 5 Nr. 2) auf Antrag aufzuheben.10 

 

Die Wohnsitzregelung in der Praxis  

Die Wohnsitzregelung wurde viel kritisiert, da sie in das Recht auf Freizügigkeit nach Artikel 26 der 

Genfer Flüchtlingskonvention und Art. 33 der EU-Qualifikationsrichtlinie eingreift. Die geplante 

Überprüfung ihres (angeblich) integrationsfördernden Charakters, der diesen Eingriff rechtfertigen 

soll, fand nicht statt. Dennoch wurde sie 2019 entfristet. In der Praxis führt die Wohnsitzregelung 

zu mannigfaltigen Problemen.11 Auch uns wird von Seiten der Thüringer Migrationsberatungsstellen 

immer wieder berichtet, dass die Aufhebung der Wohnsitzregelung nicht so reibungslos funktio-

niert, wie das wünschenswert wäre. 

 

Den Zeiten der Aufenthaltserlaubnis – und damit den Zeiten der Wohnsitzauflage nach § 12a Auf-

enthG – gehen oftmals jahrelange Asylverfahren voraus. Diese langen Zeiten des nicht-selbstbe-

stimmten Lebens haben große Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden 

von geflüchteten Menschen. Zum Beispiel haben wir Klient*innen, die schlimme Erfahrungen mit 

                                                                   
9 Darüber hinaus besteht sogar die Möglichkeit, dass anerkannte Geflüchtete verpflichtet werden, in einem bestimmten 
Ort zu wohnen, wenn dies der Integration dient (vgl. § 12a Abs. 2-3) oder dass ihnen verboten wird, an einen bestimm-
ten Ort zu ziehen im Rahmen der „negativen Zuweisung“ (vgl. § 12a Abs. 4). Von diesen Möglichkeiten macht Thüringen 
allerdings keinen Gebrauch, sodass sie hier nicht näher erörtert werden sollen. 
10 In der Praxis gab es trotz dieser Härtefallregelung viele Probleme mit der Aufhebung der Wohnsitzauflage, insbeson-
dere beim Gewaltschutz. Das BMI hat am 14.02.2020 eine Weisung zur Aufhebung der Wohnsitzauflage in Gewalt-
schutzfällen erlassen.  
11 Zu den Problemen in der Praxis siehe auch Stellungnahmen der Wohlfahrtsverbände, z.B. https://www.der-paritaeti-
sche.de/fachinfos/stellungnahmen-und-positionen/aktualisierte-stellungnahme-zum-gesetzentwurf-der-bundesregie-
rung-zur-entfristung-des-integrationsge/  

https://www.der-paritaetische.de/fachinfos/stellungnahmen-und-positionen/aktualisierte-stellungnahme-zum-gesetzentwurf-der-bundesregierung-zur-entfristung-des-integrationsge/
https://www.der-paritaetische.de/fachinfos/stellungnahmen-und-positionen/aktualisierte-stellungnahme-zum-gesetzentwurf-der-bundesregierung-zur-entfristung-des-integrationsge/
https://www.der-paritaetische.de/fachinfos/stellungnahmen-und-positionen/aktualisierte-stellungnahme-zum-gesetzentwurf-der-bundesregierung-zur-entfristung-des-integrationsge/
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Rassismus gemacht haben und deshalb in ein anderes Bundesland ziehen möchten. Für sie ist es oft 

besonders belastend, wenn sie erfahren, dass dies auch nach Anerkennung nicht so einfach möglich 

ist.  

 

Die Erfahrung aus der Praxis zeigt darüber hinaus, dass es förderlich für die Aufnahme einer Be-

schäftigung ist, wenn man in der Nähe seiner Community bzw. seiner Verwandten wohnen kann. 

Das vereinfacht auch die Suche nach Wohnraum. 

Das (angebliche) Ziel der Wohnsitzauflage, das diese rechtfertigt, nämlich die nachhaltige Integra-

tion in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland, wird in der Praxis häufig verfehlt.  

Ein Verstoß gegen die Wohnsitzauflage stellt entsprechend § 98 Abs. 3 Nr. 2a-b AufenthG eine Ord-

nungswidrigkeit dar und kann mit Geldstrafe bis zu 1000 Euro sanktioniert werden (vgl. § 98 Abs. 5 

AufenthG) 

 

Fazit 
 

Residenzpflicht, Wohnsitzauflage und Wohnsitzregelung haben weitreichende restriktive Auswir-

kungen auf das Leben von geflüchteten Menschen. Die Residenzpflicht schränkt die Bewegungsfrei-

heit ein. Wohnsitzauflage und Wohnsitzregelung schreiben vor, wo man zu wohnen hat, wobei die 

Wohnsitzauflage sogar eine bestimmte Wohnung oder Gemeinschaftsunterkunft als Wohnsitz vor-

schreiben kann. Alle drei ausländerrechtlichen Konstrukte können unter bestimmten Voraussetzun-

gen bzw. nach Ermessen (auf Antrag) aufgehoben werden. Verstöße können Ordnungswidrigkeiten 

oder sogar Straftaten darstellen. Die Regelungen führen unserer Erfahrung nach in der Praxis in vie-

len Fällen dazu, dass eine Arbeitsaufnahme erschwert wird.  
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Glossar  
 

AsylG  Asylgesetz 

AufenthG  Aufenthaltsgesetz 

BAMF  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

AWO  Arbeiterwohlfahrt  

GG  Grundgesetz 

GU  Gemeinschaftsunterkunft 

SGB  Sozialgesetzbuch 

ThürFlüAG Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz 

UNHCR United Nations High Commissioner für Refugees 
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Das Thüringer Netzwerk BLEIBdran wird im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund im Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewerber/-innen 
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